
Botschaft betreffend die Teilrevision des Gemeindegesetzes und der Finanzausgleichsgesetzgebung: Zusammenfassung

Teil A:  Umfeld und Ziel der beiden Revisionsvorlagen
Im einleitenden Teil werden das gemeinsame Umfeld, die Handlungsaufträge und die Zielsetzungen der beiden Vorlagen beschrieben. Beide Vorlagen haben zahlreiche Berührungspunkte. Sie dienen der Umsetzung der Kantonsverfassung, der Haushaltssanierung und des Regierungsprogramms. Den wichtigsten gemeinsamen Nenner bildet die Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit und von Gemeindezusammenschlüssen. Mit den entsprechenden Fördermassnahmen und dem Abbau von Hemmnissen werden die Weichen für eine Reform der territorialen Strukturen gestellt, wie dies der Entwicklungsschwerpunkt 23 im Regierungsprogramm 2005-2008 vorsieht. Die Reform der territorialen Strukturen ist eine wichtige Voraussetzung für eine Neugestaltung der Aufgabenteilung und des Finanzausgleichs zwischen dem Kanton und den Gemeinden. Gebietseinteilung, Aufgabenteilung sowie Finanzausgleich bilden Wesenselemente eines föderalistisch organisierten Staates und beeinflussen sich gegenseitig. Dieses Gefüge wird derzeit von verschiedenen Entwicklungen beeinflusst.

Die demografische Entwicklung, Liberalisierungsprozesse, schwindende personelle und finanzielle Ressourcen bei steigendem Anspruchsniveau und Leistungszwang lassen die bestehenden Gemeindestrukturen unter Druck geraten. Dazu kommen politische Weichenstellungen des Bundes (NFA, neue Regionalpolitik) und des Kantons (Kantonsverfassung, Richtplan, Wirtschaftsförderung).

Auf Grund dieser Ausgangslage hat die Regierung die Reform der territorialen Strukturen im Zusammenhang mit der Neuordnung der Aufgabenteilung und des Finanzausgleichs zu einem Schwerpunktthema des Regierungsprogramms gemacht. Die Umsetzung dieses Entwicklungsschwerpunktes soll in Etappen erfolgen. In der ersten wird mit dieser Vorlage (Gemeindegesetz / Finanzausgleichsgesetzgebung) der Akzent auf eine Gebietsreform gelegt. Darin werden die Entwicklungen in Graubünden, aber auch in den anderen Kantonen beschrieben und die Ziele und Wege einer Gemeindereform aufgezeigt.
Die Regierung will von unten initiierte Prozesse mit Beratung und finanziellen Mitteln fördern und unterstützen. Sie sieht aber von einer kantonalen Fusionsplanung ab. Die angestrebte Gemeindereform soll in erster Linie der Stärkung der Gemeinden dienen. Sie soll eine wirksame Aufgabenerfüllung bei wirtschaftlichem Mitteleinsatz ermöglichen und schliesslich die Voraussetzungen für eine optimale Aufgabenteilung und den wirksamen Ausgleich von Gefällen zwischen den Gemeinden ermöglichen.
In der zweiten Etappe geht es um eine umfassende Revision der Finanzausgleichsgesetzgebung unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer Überprüfung der Aufgaben- und Leistungsorganisation sowie der Erfordernisse der Umsetzung der NFA auf kantonaler Ebene. 

Teil B: Teilrevision des Gemeindegesetzes

Hauptgrund für die vorliegende Teilrevision des Gemeindegesetzes bildet die am 1. Januar 2004 in Kraft getretene neue Kantonsverfassung. Darüber hinaus werden verschiedene Bestimmungen auf Grund neuerer Rechtsprechung angepasst oder auch deshalb, weil sich im Interesse der Rechtssicherheit und -klarheit eine eingehendere Regelung aufdrängt (z.B. Aufsichtsbefugnis der Regierung).

Die Regierung ist aus verschiedenen Gründen der Ansicht, dass sich die Vorlage auf die heute zwingend zu regelnden Gesetzgebungsbereiche beschränken und somit bloss eine Teilrevision des Gemeindegesetzes vorgelegt werden soll. Eine mittelfristig ins Auge zu fassende Totalrevision müsste z.B. auch die Thematik „Bürgergemeinde“ einbeziehen.

Schwerpunktmässig umfasst die Revisionsvorlage folgende Regelungsbereiche:

· In Art. 49 des Entwurfes wird mit dem Grundsatz, dass das Rechnungswesen nach den anerkannten Normen für die öffentlichen Haushalte zu führen ist, das gesetzliche Instrumentarium für die kommunale Haushaltsführung ergänzt und damit die geltende Praxis gefestigt. Im Sinne der Rechtsklarheit soll die Pflicht zur Rechenschaftsablage auch für die Bürgergemeinden klar statuiert werden (Art. 81a Entwurf).

· Die Stärkung der regionalen Organisationen und Strukturen bildet eine zentrale Neuerung der revidierten Kantonsverfassung. In den Art. 50 - 60 des Revisionsentwurfes betreffend die interkommunale Zusammenarbeit erfahren deshalb die Regionalverbände eine detaillierte Regelung. Mit der Verpflichtung, das Finanzreferendum sowie das fakultative Gesetzesreferendum vorzusehen, sollen die demokratischen Mitwirkungsrechte gewährleistet bleiben. Dem Schutz von Minderheiten wird insofern Rechnung getragen, als bei der Wahl in die Verbandsorgane die verschiedenen Teilgebiete angemessen zu berücksichtigen sind. Im Weiteren soll, sofern öffentliche Interessen dies zwingend erfordern, die Regierung die Möglichkeit haben, den Beitritt einer Gemeinde zu einem Regionalverband (analog wie beim Gemeindeverband) zwangsweise zu verfügen.

· Die Umsetzung der Kantonsverfassung im Bereich des Zusammenschlusses von Gemeinden erfolgt mit den Artikeln 83 - 94 des Entwurfes. Das Förder- und Ausgleichsinstrumentarium für Gemeindezusammenschlüsse wird weiter entwickelt und differenziert. Die Möglichkeit zu Zwangszusammenschlüssen durch den Grossen Rat wird im Vergleich zur geltenden Gesetzgebung noch ausgeweitet.

· Die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen (Art. 95 - 101 des Entwurfes) werden nur geringfügig geändert, wobei das Schwergewicht auf eine effiziente Finanzaufsicht gelegt wird.

Teil C:  Teilrevision der Finanzausgleichsgesetzgebung

Im Finanzausgleichsgesetz werden Anreize für Gemeindezusammenschlüsse verstärkt und Hemmnisse beseitigt. Der Revisionsvorschlag enthält Neuerungen beim Steuerkraftausgleich und beim Selbstbehalt für öffentliche Werke.

Der Selbstbehalt für öffentliche Werke wird neu nicht mehr von der Einwohnerzahl abhängig sein, sondern generell 100'000 Franken pro Werk betragen. Damit können überkommunale Werke gezielt und verstärkt gefördert werden.

Kernpunkt des Revisionsvorschlages bildet aber die Neugestaltung des Steuerkraftausgleichs mit den zwei Stufen Sockelbeitrag und Mindestausstattung.

Für den Sockelbeitrag wird die minimale Ausgleichsschwelle mit 55 - 60 Prozent des kantonalen Mittels angesetzt. Für diesen entfallen sämtliche Schranken: Steuerfuss, Finanzkraftgruppe und Einwohnerlimite.

Dieser klassische Steuerkraftausgleich wird mit dem bisher angewendeten System einer Mindestausstattung ergänzt. Die Notwendigkeit dieser Zusatzkomponente ist durch einen Grundbedarf begründet, den alle Gemeinden - unabhängig von der Einwohnerzahl - benötigen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Bei dieser Komponente werden deshalb auch die bisherigen Beschränkungen bezüglich Mindeststeuerfuss und Finanzkraftzugehörigkeit, welche den erhöhten Finanzbedarf zum Ausdruck bringen, beibehalten. Die Mindestausstattung bezieht sich auf die einzelne Gemeinde und nicht auf den einzelnen Einwohner. Deshalb rechtfertigt sich die Beschränkung auf eine bestimmte Einwohnerzahl, welche wie bisher auf 300 festgesetzt wird.

Die Komponente Mindestausstattung ermöglicht es somit jenen Gemeinden, welche die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, ihre Steuerkraft für eine Mindesteinwohnerzahl über den für den Sockelbeitrag massgebenden Ansatz von 55 - 60 Prozent anzuheben. Die Bandbreite für den durch die Regierung festzulegenden Ansatz bleibt wie bisher bei 75 - 100 Prozent. Neu soll die Ausrichtung von Beiträgen unter diesem Titel auch Anreize zur Veränderung der Strukturen beinhalten. Deshalb gelangen nur noch Gemeinden mit 300 und mehr Einwohnern in den vollen Genuss der Mindestausstattung. Für Gemeinden mit geringerer Einwohnerzahl wird der Beitrag gekürzt: für Gemeinden mit 200 - 299 Einwohnern um einen Sechstel, für Gemeinden mit 100 - 199 Einwohnern um zwei Sechstel sowie für Gemeinden mit weniger als 100 Einwohnern um drei Sechstel. 

Bei der Ausgestaltung des Revisionsvorschlages musste Rücksicht auf die beschränkt verfügbaren Mittel und auf die Notwendigkeit einer nach wie vor genügenden Mindestausstattung aller Gemeinden in unserem Kanton genommen werden. Deshalb vermag der neue Steuerkraftausgleich ohne ergänzende Regelungen, die Fusionshemmnisse des Systems nicht vollends zu beseitigen. Daher sind zusätzlich grosszügige Besitzstands- und Übergangsregelungen notwendig. Im Falle eines Zusammenschlusses soll die Einwohnerbegrenzung für die Mindestausstattung für einen längerfristigen Übergang von 15 Jahren teilweise aufgehoben werden.
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y 1 = Ausgleichsschwelle Sockelbeitrag (Bandbreite 55 – 60 %, Vorschlag 57.5 %)


y 2 = Ausgleichsschwelle Mindestausstattung (Bandbreite 75 – 100 %, Vorschlag 85 %)








